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Betriebsbedingte Kündigung  
eines Chefarztes wegen Zentrumsbildung
Rationalisierungsmaßnahmen allein  reichen  
als Begründung nicht aus

Das Gesundheitswesen ist im Umbruch. 
Gerade vor dem Hintergrund der zuneh
menden Verschlechterung der wirt
schaftlichen Situation der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) hat man in 
der Vergangenheit nach Lösungen ge
sucht, das System nachhaltig umzuge
stalten und finanziell zu stabilisieren.
Handelte es sich bei diesen Reformen 
anfangs noch um Versuche, Symptome 
zu kurieren, so weisen die Reformen der 
letzten Zeit einen wesentlich anderen 
Charakter auf: Sie sind echte Strukturre
formen. Mit diesen Strukturen aber ge
hen immer mehr ökonomische Zwänge 
einher, die den Leistungserbringern auf
erlegt worden sind. Auch in Zukunft 
werden sich diesbezüglich sicher noch 
einige böse Überraschungen ergeben.

Strukturreformen und Zwang zur 
Effizienzsteigerung
Insbesondere dem Instrument des Wett
bewerbs hat der Gesetzgeber einen ho
hen Stellenwert beigemessen. So ist es 
kaum verwunderlich, dass die wirt
schaftlichen Zwänge gerade auch Kran
kenhäuser in einem bisher kaum ge
kannten Ausmaß treffen. Folge dieser 
Entwicklung ist das kontinuierliche Be
streben der Kliniken, Wirtschaftlich
keits potenziale zu erschließen und Kos
ten zu senken. Häufig geschieht dies 

durch personelle Veränderungen, aber 
auch durch die Fusion von Krankenhäu
sern oder die Übernahme von Konkur
renten. Diese Entwicklung ist deutsch
landweit zu verzeichnen und nicht etwa 
auf einzelne Regionen beschränkt.
Gerade der Krankenhaussektor erlebt da
her eine Umstrukturierungswelle in bis
her nicht gekanntem Ausmaß. Sie soll 
dazu dienen, die vorhandenen Ressour
cen besser nutzen zu können. Mögen 
derartige Umstrukturierungsprozesse 
durchaus von betriebswirtschaftlichem 
Charme sein, so werden doch die mensch
lichen Schicksale, die hinter derartigen 
Entscheidungen stehen, allzu häufig 
übersehen. Insofern verwundert es auch 
nicht, wie stark die Zahl arbeitsgericht
licher Auseinandersetzungen gerade im 
Zusammenhang mit der Umstrukturie
rung in Krankenhäusern angestiegen ist.

Arbeitsplatzabbau  
durch Zentrumsbildung
Von großer Aktualität ist die beschrie
bene Problematik insbesondere auch im 
Zusammenhang mit der Bildung von 
Zentren oder Instituten, die aus ver
schiedenen Facheinheiten bestehen und 
gemeinschaftlich bestimmte Patienten
gruppen behandeln. Beispielhaft seien 
etwa die Herzzentren genannt, die ver
schiedene Bereiche der Herzchirurgie, 

der Inneren Medizin, aber auch inten
sivmedizinische Einheiten unter einem 
Dach vereinen. Erreichen solche Einhei
ten eine gewisse kritische Größe, wer
den die angeschlossenen Abteilungen 
üblicherweise jeweils mit je einem fach
lichen Leiter versehen.
Spannend wird es aber dann, wenn im 
Falle der Bildung eines solchen Zent
rums geplant ist, aus 2 ursprünglich ei
genständigen Einheiten ein einheitliches 
Zentrum zu bilden, das mit nur einer 
Leitungsstelle besetzt ist. Zwangsläufig 
hat dies das Ausscheiden des der ande
ren Klinik vorstehenden Chefarztes zur 
Folge. Wie hoch die Relevanz dieser Fra
ge ist, belegen die zahlreichen Urteile, 
die mittlerweile hierzu ergangen sind. 
Jüngstes Beispiel ist eine Entscheidung 
des Sächsischen Landesarbeitsgerichts, 
das sich mit der Frage beschäftigt hat, ob 
ein Krankenhaus einem Chefarzt aus 
 betriebsbedingten Gründen ordentlich 
kündigen kann, wenn ein solcher Schritt 
geplant ist (vgl. Urteil vom 07.02.2008 – 
8 Sa 147/07).

Grundsätze der betriebsbedingten 
Kündigung
Zunächst scheint es so, dass aus Sicht des 
Krankenhausträgers die Zusammenfüh
rung zweier Einheiten unproblematisch 
bewerkstelligt werden könnte. Grund
sätzlich nämlich ist es allein Sache des 
Arbeitgebers, wie er seinen Betrieb orga
nisiert. Darunter fallen etwa auch Ent
scheidungen im Hinblick auf die Organi
sation der Einrichtung und die Frage, ob 
und inwieweit Arbeitsplätze gestrichen 
werden können. Die arbeitsgerichtliche 
Rechtsprechung hat diesbezüglich jedoch 
eine Reihe von Voraussetzungen aufge
stellt, die für die Wirksamkeit einer soge
nannten betriebsbedingten Kündigung 
einzuhalten sind.
Gilt der allgemeine Kündigungsschutz, 
so ist eine betriebsbedingte Kündigung 
durch den Arbeitgeber nur zulässig, 
wenn 

Nicht jede vielleicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wünschenswerte Um-
strukturierung der Klinikstrukturen ist auch in personeller Hinsicht juristisch halt-
bar. So kann allein die Tatsache, dass infolge von Rationalisierungsmaßnahmen  
organisatorische Einheiten zusammengelegt und dadurch Personal abgebaut wer-
den soll, nicht automatisch in eine Kündigung der betreffenden Leitungspersonen 
münden. Dies hat kürzlich ein Urteil des Sächsischen Landesarbeitsgerichts er geben. 
Rechtsgültig ist eine Kündigung in diesem Fall nur, wenn der Arbeitgeber beweisen 
kann, dass das Bedürfnis zur Weiterbeschäftigung des Arztes in Zukunft tatsächlich 
entfällt. Für eine rechtsgültige Kündigung muss der Arbeitgeber dafür dem Betriebs-
rat detailliert offenlegen, in welchem Umfang die bisher vom Arbeitnehmer aus-
geübten Tätigkeiten zukünftig anfallen werden. Ein pauschaler Verweis auf den  
Abbau einer Hierarchieebene und die damit verbundene Neuverteilung der be-
troffenen Arbeitnehmer beispielsweise reicht nicht für eine sogenannte betriebs-
bedingte Kündigung aus.
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dringende betriebliche Erfordernisse • 
einer weiteren Beschäftigung des 
Arbeitnehmers zu gleichen oder an
deren Arbeitsbedingungen entge
genstehen,
der betroffene Arbeitnehmer von al• 
len vergleichbaren Arbeitnehmern 
der sozial am wenigsten Schutzwür
dige ist und
eine umfassende (im Ausnahmefall • 
durchzuführende) Interessenabwä
gung nicht zu dem Ergebnis kommt, 
dass das Interesse des Arbeitneh
mers an der Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses gegenüber dem Inte-
resse des Arbeitgebers an dessen 
Beendigung überwiegt.

Bedürfnis zur Weiterbeschäfti-
gung muss entfallen
In dem bereits erwähnten Urteil des 
Sächsischen Landesarbeitsgerichts hatte 
sich das Gericht mit der Frage zu 
 beschäftigen, ob im Falle der Zusam
menlegung der bisherigen Kliniken eine 
betriebsbedingte Kündigung eines Chef
arztes zulässig ist. Gegenstand des Sach
verhalts, der dem Urteil zugrunde lag, 
war die Zusammenlegung der bisheri
gen Kliniken für Orthopädie und Unfall
chirurgie zu einem einheitlichen un
fallchirurgischorthopädischen Zentrum 
mit einem Zentrumsleiter. 
Zunächst hatte das Gericht ausgeführt, 
dass der Chefarzt unzweifelhaft unter 
die Schutzbestimmungen des Kündi
gungsschutzgesetzes fällt. Dementspre
chend ist also eine Kündigung nur dann 
möglich, wenn sie sozial gerechtfertigt 
ist. Dies ist dann der Fall, wenn dringen
de betriebliche Erfordernisse eine Wei
terbeschäftigung des Arbeitnehmers 
unmöglich machen. Mit anderen Wor
ten: Das Bedürfnis für die Weiterbe
schäftigung des Arbeitnehmers muss 
entfallen sein.

Kündigung nur bei dringenden 
betrieblichen Erfordernissen
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts können sich sol
che betrieblichen Erfordernisse aus 
inner betrieblichen Umständen (Unter
nehmerentscheidungen wie z. B. Ratio
nalisierungsmaßnahmen) oder durch 
außerbetriebliche Gründe (z. B. Umsatz
rückgang) ergeben. Sie müssen jedoch 
dringend sein und eine Kündigung im 
Interesse des Arbeitgebers notwendig 
machen. Davon ist regelmäßig dann aus

zugehen, wenn die Kündigung unver
meidbar ist, um Schaden vom Unterneh
men abzuhalten.
Insofern trägt jedoch der Arbeitgeber im 
Kündigungsschutzprozess die Beweis
last. So hat er vor allem darzulegen, ob 
das Bedürfnis einer Tätigkeit des gekün
digten Arbeitnehmers wegfällt. Das be
deutet, dass inner und außerbetrieb
liche Umstände nur dann zu einem 
dringenden betrieblichen Erfordernis 
führen, wenn sie sich auch konkret auf 
die Einsatzmöglichkeit des gekündigten 
Arbeitnehmers auswirken.
Der Arbeitgeber muss insbesondere er
klären, in welchem Umfang die bisheri
gen vom Arbeitnehmer ausgeübten Tä
tigkeiten in Zukunft – im Vergleich zum 
bisherigen Zustand – anfallen werden. 
Der pauschale Verweis auf den Abbau 
einer Hierarchieebene und die damit 
verbundene Neuverteilung der betroffe
nen Arbeitnehmer reicht hierfür nicht 
aus. Allein die Zusammenlegung der 
bisherigen Kliniken zu einem einheit
lichen Zentrum mit einem Zentrums
leiter führt nach Ansicht des Landes-
arbeitsgerichts demnach nicht zum 
Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit 
für einen der beiden bisher tätigen Chef
ärzte.

Beweispflicht beim Arbeitgeber
Genau hierin liegt aber die häufigste 
Fehlerquelle für eine betriebsbedingte 
Kündigung. Zwar betont das Bundesar
beitsgericht immer wieder, dass es im 
Rahmen der freien unternehmerischen 
Entscheidung lediglich eine Miss
brauchskontrolle ausüben könne. In der 
Praxis allerdings fällt diese Missbrauchs
kontrolle in der Regel sehr breit aus. Ins
besondere prüfen die Arbeitsgerichte 
nämlich,

ob und wann vor der Kündigung eine • 
unternehmerische Entscheidung tat
sächlich getroffen wurde und, 
ob die behauptete unternehmerische • 
Entscheidung bei ihrer Umsetzung 
tatsächlich dazu führt, dass der Be
schäftigungsbedarf für den gekün
digten Arbeitnehmer entfällt.

Hierzu muss der Arbeitgeber dem Ar
beitsgericht die dafür erforderlichen Da
ten nachvollziehbar offenlegen. Weder 
der allgemeine Beschluss, Personalkos
ten zu senken, noch ein Verweis auf 
rückläufige Finanzkennzahlen (diese 
besagen nämlich noch nichts über die 

Veränderung der zu erledigenden Ar
beitsmenge) reichen dafür aus. Gleiches 
gilt für den Verweis auf den Abbau einer 
Hierarchieebene oder den Hinweis auf 
eine künftige Entwicklung, ohne dass 
die betrieblichen Umstände konkrete 
und greifbare Formen angenommen 
hätten.

Anhörung des Betriebsrats 
 erforderlich
Häufig wird zudem übersehen, dass in 
Kliniken vor jeder Kündigung auch der 
Betriebsrat gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 
Betriebsverfassungsgesetz anzuhören 
ist. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts ist eine Kün
digung nämlich nicht nur dann unwirk
sam, wenn der Arbeitgeber gekündigt 
hat, ohne den Betriebsrat überhaupt zu 
beteiligen. Auch wenn der Arbeitgeber 
den Betriebsrat zwar über die Kündi
gung unterreichtet, die Sachlage aber 
nicht vollständig dargelegt hat, ist die 
Kündigung unwirksam.
Um den Betriebsrat ordnungsgemäß zu 
informieren, muss der Arbeitgeber die
sem die aus seiner Sicht subjektiv tra
genden Kündigungsgründe mitteilen. 
Auch diesbezüglich obliegt dem Arbeit
geber die Beweislast dafür, dass er den 
Betriebsrat ordnungsgemäß und umfas
send aufgeklärt hat.

Fristen bei der Klage beachten
Eine entsprechende Kündigungsschutz
klage muss spätestens 3 Wochen nach 
Zugang der schriftlichen Kündigung er
hoben werden, da die Kündigung an
dernfalls als wirksam gilt (§§ 4 und 7 
Kündigungsschutzgesetz). Dabei gilt im 
Rahmen einer Kündigungsschutzklage 
der Grundsatz, dass jede Partei ihre Kos
ten selbst trägt.

Korrespondenz
Dr. iur. Isabel Häser
Rechtsanwältin
Ehlers, Ehlers & Partner
Widenmayerstraße 29
80538 München
i.haeser@eep-law.de
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